
 
Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung 

des Abwasserzweckverbandes Obere Werntalgemeinden  
vom 04.12.2008 (Amtsblatt des Landratsamtes Schweinfurt Nr. 47 vom 10.12.2008) 

 
Der Abwasserzweckverband Obere Werntalgemeinden erlässt aufgrund Art. 22 Abs. 2 
und Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeord-
nung (GO) sowie Art. 41b Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
folgende  
 

1. Änderungssatzung vom 22.04.2009:  
 
 

§ 1 
 
In § 4 der Entwässerungssatzung wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
„(5) Unbeschadet des Absatzes 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Ver-
sickerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß 
möglich ist. Der Abwasserzweckverband kann hiervon Ausnahmen zulassen oder be-
stimmen, wenn die Ableitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich ist.“ 
 
 
 

§ 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung im Amts-
blatt des Landratsamtes Schweinfurt in Kraft. 
 
 
 
Poppenhausen, 22. April 2009 
 
Abwasserzweckverband 
Obere Werntalgemeinden 

 
G u b e 
Verbandsvorsitzende 
 


